
• nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten
• eine versicherungspflichtige zumutbare Beschäftigung suchen und dabei den Vermittlungsbemühungen zur Verfügung stehen und
• sich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben.

• mehr als zeitlich geringfügig erwerbstätig sind (mindestens 15 Stunden pro Woche),
• nicht arbeiten dürfen oder können,
• ihre Verfügbarkeit einschränken,
• die Regelaltersgrenze erreicht haben,
• sich als Nichtleistungsempfänger länger als drei Monate nicht mehr bei der zuständigen Agentur für Arbeit beziehungsweise dem

zuständigen Jobcenter gemeldet haben,
• arbeitsunfähig erkrankt sind,
• Schüler, Studenten und Schulabgänger, die nur eine Ausbildungsstelle suchen sowie
• arbeitserlaubnispflichtige Ausländer und deren Familienangehörigen sowie Asylbewerber ohne Leistungsbezug, wenn ihnen der

Arbeitsmarkt verschlossen ist.

• Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (EP): Alle zivilen Erwerbstätigen sind die Summe aus den abhängigen
zivilen Erwerbstätigen sowie Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen.

• Arbeitslosenquote, bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen (AEP): Der Nenner enthält nur die abhängigen zivilen
Erwerbstätigen, das heißt die Summe aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (einschließlich Auszubildende), geringfügig
Beschäftigten und Beamten (ohne Soldaten) 

Arbeitslose

Arbeitsmarkt

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage
Nach § 280 SGB III hat die Bundesagentur für Arbeit Lage und Entwicklung der Beschäftigung und des Arbeitsmarktes im Allgemeinen
und nach Berufen, Wirtschaftszweigen und Regionen sowie die Wirkungen der aktiven Arbeitsförderung zu beobachten, zu
untersuchen und auszuwerten, indem sie Statistiken erstellt, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betreibt und Bericht erstattet.

Definitionen

Personen sind arbeitslos, wenn sie

Personen gelten als nicht arbeitslos, wenn sie an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnehmen. Nicht als arbeitslos gelten
ferner Personen, die

Arbeitslosigkeit ist keine notwendige Voraussetzung, um Arbeitslosengeld II (Alg II) beziehen zu können. Alg II kann zum Beispiel auch
ergänzend zu Einkommen aus Erwerbstätigkeit bezogen werden, wenn dieses Einkommen oder vorhandenes Vermögen nicht zur
Deckung des Bedarfs ausreicht.

Langzeitarbeitslose
Als Langzeitarbeitslose gelten nach § 18 Abs. 1 SGB III alle Personen, die am jeweiligen Stichtag der Zählung ein Jahr (hier: 364 Tage)
und länger bei den Agenturen für Arbeit oder bei den Trägern für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II arbeitslos
gemeldet waren.
Das Erreichen der 1-Jahresgrenze und damit die Berücksichtigung als langzeitarbeitslos stellt keinen statistischen Zugang dar, sondern
nur das Überschreiten einer Dauerklasse; ebenso wenig bedeutet die Beendigung der Arbeitslosigkeit eines Langzeitarbeitslosen einen
„Abgang eines Langzeitarbeitslosen“, sondern einen Abgang aus Arbeitslosigkeit nach einer Dauer von mehr als einem Jahr. 

Schwerbehinderte
Schwerbehinderte Menschen – im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX – sind Personen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens
50. Den schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50,
aber wenigstens 30, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 SGB
IX nicht erlangen oder nicht behalten können.

Arbeitslosenquote
Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu
den Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslose) als Quoten in Beziehung setzen. Die Nennergröße wird als Bezugsgröße
bezeichnet.

Ab September 2021 werden Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit nicht mehr unter „k. A.“, sondern zu den
Ausländern gezählt. 
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Arbeitsmarkt

1. Es wird ein möglichst umfassendes Bild vom Defizit an regulärer Beschäftigung in einer Volkswirtschaft gegeben.
2. Realwirtschaftliche (insbesondere konjunkturell) bedingte Einflüsse auf den Arbeitsmarkt können besser erkannt werden, weil der

Einsatz entlastender Arbeitsmarktpolitik zwar die Arbeitslosigkeit, nicht aber die Unterbeschäftigung verändert.

• alle zivilen Erwerbspersonen
• Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen (einschließlich Förderung der Teilhabe von behinderten Menschen

am Arbeitsleben)
• Teilnehmer an Aktivierung und beruflicher Eingliederung
• Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung (einschließlich Förderung der Teilhabe von behinderten Menschen am Arbeitsleben)
• Fremdförderung (ab Mai 2012)
• Personen, die wegen § 53a Abs. 2 SGB II nicht arbeitslos zählen (ab Mai 2012)
• Inanspruchnahme des § 428 SGB III, § 65 Abs. 4 SGB II und § 252 Abs. 8 SGB VI (ab Mai 2012)
• Kurzfristige Arbeitsunfähigkeit (ab Mai 2012)

• sozialversicherungspflichtige oder
• geringfügige (Mini-Jobs) oder
• sonstige (zum Beispiel Praktika- und Traineestellen)

bedingten Sonderstatus besitzen. Es wird unterstellt, dass ohne den Einsatz dieser Maßnahmen die Arbeitslosigkeit entsprechend
höher ausfallen würde. Mit dem Konzept der Unterbeschäftigung wird zweierlei geleistet:

Die Bundesagentur für Arbeit berichtet ergänzend zur Arbeitslosenquote über die Unterbeschäftigungsquote. Die Unterbeschäfti-
gungsquote zeigt die relative Unterauslastung des erweiterten Arbeitskräfteangebots. Die Erweiterung der Arbeitslosigkeit zur
Unterbeschäftigung macht auch eine Erweiterung der Bezugsgröße um die Personen notwendig, die in der Unterbeschäftigung, aber
noch nicht in der Bezugsgröße enthalten sind. Die Unterbeschäftigungsquote wird deshalb mit einem Nenner berechnet, der als
„erweiterte Bezugsgröße“ bezeichnet wird. Diese setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Gemeldete Arbeitsstellen
Bei Arbeitsstellen handelt es sich um

Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne (i. w. S.)

Ab Oktober 2021 fließt die Beschäftigtenqualifizierung als Teil der Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht mehr in die
Unterbeschäftigungsberechnung ein. 

In der Unterbeschäftigungsrechnung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen erfasst, die nicht als
arbeitslos im  Sinne  des SGB  gelten,  weil sie Teilnehmer an  einer Maßnahme der  Arbeitsmarktpolitik  sind oder einen arbeitsmarkt-

Unterbeschäftigung

Die Ausländerarbeitslosenquote wurde seit 2017 aufgrund von Verzerrungen infolge der Migration nicht mehr ausgewiesen. Im
Zeitverlauf sind diese Verzerrungen deutlich kleiner geworden. Seit 2020 wird das Ausmaß als akzeptabel angesehen, sodass die
Arbeitslosenquote von Ausländern wieder dargestellt wird.   

Stellen mit einer vorgesehenen Beschäftigungsdauer von mehr als sieben Kalendertagen, die den Agenturen für Arbeit und den
Jobcentern in gemeinsamen Einrichtungen mit einem Auftrag zur Besetzung gemeldet werden.

= Zahl der Arbeitslosen nach § 16 SGB III + Zahl der Personen, die die Arbeitslosenkriterien des § 16 Abs. 1 SGB III erfüllen
(Beschäftigungslosigkeit, Verfügbarkeit und Arbeitsuche) und allein wegen des § 16 Abs. 2 SGB III (Teilnahme an einer arbeits-
marktpolitischen Maßnahme, hier: Teilnehmer an einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) oder wegen des §
53a Abs. 2 SGB II (erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Vollendung des 58. Lebensjahres, denen innerhalb eines Jahres keine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten werden konnte) nicht arbeitslos sind.

Unterbeschäftigung im engeren Sinne (i. e. S.)
= Zahl der Arbeitslosen i. w. S. + Zahl der Personen, die an bestimmten entlastend wirkenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
(beispielsweise Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen, Beschäftigte am 2. Arbeitsmarkt) teilnehmen (einschließlich Fremd-
förderung) oder zeitweise arbeitsunfähig sind und deshalb die Kriterien des § 16 Abs. 1 SGB III (Beschäftigungslosigkeit, Verfügbarkeit
und Arbeitssuche) nicht erfüllen. Personen in der Unterbeschäftigung im engeren Sinne haben ihr Beschäftigungsproblem (noch) nicht
gelöst; ohne diese Maßnahmen wären sie arbeitslos.

Unterbeschäftigung im weiteren Sinne (i. w. S.)
= Unterbeschäftigung i. e. S. + Zahl der Personen in weiteren entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (beispielsweise
geförderte Selbstständigkeit), die fern vom Arbeitslosenstatus sind und ihr Beschäftigungsproblem individuell schon weitgehend
gelöst haben (zum Beispiel Personen in geförderter Selbstständigkeit und Altersteilzeit); sie stehen für Personen, die ohne diese
arbeitsmarkt- politischen Maßnahmen arbeitslos wären.

Unterbeschäftigungsquote
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- Nichts vorhanden (genau Null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x Tabellenfeld gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

Zeichenerklärung

Quelle

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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